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Departement für Psychologie 
Universität Fribourg 
 
ETHIK-KOMMISSION 
 
WEGLEITUNG für die Antragstellung (Antrag auf Genehmigung eines psychologischen 
Forschungsprojekts durch die Ethik-Kommission des Departements für Psychologie der 
Universität Fribourg) 
 
Erteilung einer Genehmigung für die Durchführung einer Untersuchung am Menschen 
 
1. Das Antragsformular ist vollständig auszufüllen. 
2. Dem Antrag müssen die Informationsmaterialien zur geplanten Studie, so wie sie den 

Teilnehmenden gegeben werden, beigefügt werden. 
a) Eine detaillierte Beschreibung des Vorgehens aus der Sicht der Teilnehmenden ist mit 

einzureichen. 
b) Die Instruktionen im Wortlaut müssen dem Antrag in einem separaten Dokument beigefügt 

werden. 
c) Die Informationen, die den Teilnehmenden nach Abschluss des Vorhabens gegeben werden, 

müssen detailliert mit eingereicht werden. 
3. Alle Unterlagen inklusive Antrag müssen elektronisch eingereicht werden. 
4. Alle Teilnehmenden müssen vor Beginn der Studie schriftlich oder mündlich über den Ablauf der 

Untersuchung informiert werden. 
5. Bei Teilnehmenden unter 16 Jahren muss das schriftliche Einverständnis eines gesetzlichen 

Vertreters eingeholt werden. Eine Kopie dieses Schreibens ist dem Antrag beizufügen. 
Mindestinhalt der Aufklärung der Teilnehmenden bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter beinhalten: 
a) Titel der Studie 
b) Kurzbeschreibung von Ziel und Ablauf (Dauer, Aufgaben), evtl. auch Hinweise zum Nutzen 

der Studie 
c) Mögliche Unannehmlichkeiten oder Risiken 
d) Angaben zum Datenschutz 
e) Hinweis auf die Freiwilligkeit und auf das Recht, jederzeit, ohne Angabe von Gründen, und 

ohne Entstehen von Nachteilen die Zustimmung zur Teilnahme zu widerrufen 
f) Angaben zur Kontaktperson für weitere Fragen oder Beschwerden 
g) Hinweis auf die zuständige Ethik-Kommission 

 
 


